
Buchungen und Reservierungen erfolgen ausschließlich unter Anerkennung der AGB / Hausordnung  

Hof Volkmann 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Wird ein Zimmer oder Ferienwohnung bestellt und zugesagt, so ist ein Beherbergungsvertrag 

zustande gekommen. Ein rechtsverbindlicher Vertragsabschluss liegt auch bei mündlichen, 

insbesondere telefonischen Buchungen vor, soweit nicht Schriftform ausdrücklich vereinbart 

wurde. 

2.  Der Beherbergungsvertrag ist abgeschlossen, sobald das Zimmer oder das Apartment 

bestellt und zugesagt oder, falls eine Zusage aus Zeitgründen nicht mehr möglich war, 

bereitgestellt worden ist 

 

1.)Geltungsbereich 

 

1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von 

Hotelzimmern zur Beherbergung und weiteren Leistungen des Hotels 

(Hotelaufnahmevertrag). 

2. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Zimmer sowie deren Nutzung zu 

anderen als Beherbergungszwecken bedürfen der vorherigen Zustimmung des Hotels in 

Textform. 

3. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies vorher 

ausdrücklich in Textform vereinbart wurde. 

2.) LEISTUNGEN, PREISE, ZAHLUNG 

1. Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten Zimmer bereitzuhalten und die vereinbarten 

Leistungen zu erbringen. 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die von ihm in Anspruch 

genommenen weiteren Leistungen zu geltenden Preise des Hotels zu zahlen. Dies gilt auch für vom 

Kunden veranlasste Leistungen und Auslagen des Hotels an Dritte. Die vereinbarten Preise schließen 

die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer ein. 

3. Das Hotel kann seine Zustimmung zu einer vom Kunden gewünschten nachträglichen Verringerung 

der Anzahl der gebuchten Zimmer, der Leistung des Hotels oder der Aufenthaltsdauer des Kunden 

davon abhängig machen, dass sich der Preis für die Zimmer und/oder für die sonstigen Leistungen 

des Hotels erhöht. 

4. Rechnungen des Hotels sind innerhalb 14 Tagen ab Zusendung der Rechnung ohne Abzug zahlbar. 

Bei Zahlungsverzug ist das Hotel berechtigt ein Pauschalbetrag (Säumniszuschläge, 

Bearbeitungsgebühr) i. H. v. 10,00 Euro zu erheben. 

5. Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss vom Kunden eine Vorauszahlung oder 

Sicherheitsleistung zu verlangen. Wir erheben eine Anzahlung von 50 €.  

6. In begründeten Fällen, z.B. Zahlungsrückstand des Kunden, ist das Hotel berechtigt, weitere 

Leistungen abzulehnen. 



7. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegenüber einer 

Forderung des Hotels aufrechnen oder verrechnen. 

3. ZIMMERBEREITSTELLUNG, -ÜBERGABE UND -RÜCKGABE 

1. Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer, soweit dieses nicht 

ausdrücklich in Textform vereinbart wurde. 

Der Kunde erhält einen Schlüssel für den Zeitraum seines Aufenthaltes. Bei  Verlust oder nicht 

Rückgabe der Schlüssel wird eine Gebühr in Höhe von 50 € pro Schlüssel berechnet. 

2. Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 14:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages zur Verfügung. 

Der Kunde hat keinen Anspruch auf frühere Bereitstellung.  

3. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel spätestens um 12.00 Uhr geräumt zur 

Verfügung zu stellen. Danach kann das Hotel aufgrund der verspäteten Räumung des Zimmers für 

dessen vertragsüberschreitende Nutzung bis 16:00 Uhr 50% des vollen Logispreises (Listenpreises) in 

Rechnung stellen, danach 100%. 

4.) Der Kunde/ Besteller haftet für alle materiellen Schäden, Entwendungen bzw. Zerstörungen von 

Ausstattungsgegenständen und technischen Anlagen der Pension, die durch sein Verschulden bzw. 

Verschulden seiner Besucher / Gäste entstanden sind. Es ist dem Gast nicht erlaubt 

Ausstattungsgegenstände, gleich welcher Art, zu verändern, zu entfernen, auszutauschen oder gar 

mitzunehmen. 

5.) Soweit dem Gast, bei bestimmungsgemäßer Nutzung, Mängel, insbesondere im Bereich seines 

Zimmers auffallen, sind diese unverzüglich anzuzeigen, damit der Vermieter die Gelegenheit hat, 

angezeigte Mängel kurzfristig zu beheben. Ein Mangel, der erst bei Abreise geltend gemacht wird, 

führt nicht zu einer Minderung des Zimmerpreises, wenn dieser Mangel dem Vermieter nicht 

bekannt war. Eigenmächtige Versuche der Mängelbeseitigung durch den Gast, insbesondere an 

elektrischen und elektronischen Geräten, sind strengstens untersagt und führen in der Regel zu 

Schadensersatzforderungen. Keines der zur Verfügung gestellten elektrischen und elektronischen 

Geräte darf vom Gast verändert oder gar geöffnet werden. 

6.)In der gesamten Unterkunft sowie in den Stallungen gilt ein absolutes Rauchverbot. 

4.) VERTRAGSABSCHLUSS, -PARTNER, VERJÄHRUNG 

1.) Dem Hotel steht es frei, die Zimmerbuchung in Textform zu bestätigen. 

2.) Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. Hat ein Dritter für den Kunden bestellt, haftet er 

dem Hotel gegenüber zusammen mit dem Kunden als Gesamtschuldner. 

3.)  Alle Ansprüche gegen das Hotel verjähren grundsätzlich in einem Jahr ab dem gesetzlichen 

Verjährungsbeginn. Schadensersatzansprüche verjähren in fünf Jahren. Die Verjährungsverkürzungen 

gelten nicht bei Ansprüchen, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 

Hotels beruhen. 

 

 



5. Haftung/ Rücktritt 

1.) Das Hotel haftet für seine Verpflichtungen aus dem Vertrag. Ansprüche des Kunden auf 

Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn das Hotel die Pflichtverletzung zu vertreten hat, 

sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels 

beruhen und Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen 

Pflichten des Hotels beruhen. Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des Hotels 

auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge des Kunden bemüht sein, für 

Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um die Störung zu 

beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten. 

2.) Dem Kunden/Gast wird ein Parkplatz auf dem Reiterhof zur Verfügung gestellt, dadurch kommt 

kein Verwahrungsvertrag zustande. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf dem Grundstück 

abgestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge, Anhänger, Motorräder oder Anhänger und deren Inhalte 

haftet das Hotel nicht.  

4.) Das Mitbringen von Haustieren: Das Tier sollte sich alleine und geräuschlos während der 

Essenszeiten im Zimmer aufhalten können. Für Decken, Fressnapf, Körbchen und Tiernahrung ist der 

Gast verantwortlich. 

Tiere haben nichts in Duschen, Betten und auf Sitzmöbeln verloren. Für Schäden an Hotelmöbeln und 

Fußböden ist der Gast voll verantwortlich. Sollte das Zimmer zeitweise nicht vermietbar sein – haftet 

der Gast auch dafür. Wir berechnen den Schaden an den Gast – ausschließlich dieser regelt den 

Sachverhalt mit seiner Versicherung. 

6. Sonstiges 

1.) Es gelten die jeweiligen Stornobedingungen des Hotels. 

2.) Die Hausordnung – zu finden in den Gästebüchern auf den Zimmern- wird in die vorstehende 

Hotelordnung einbezogen und ist für alle Gäste verbindlich. Bei groben, insbesondere aber bei 

bewussten Verstößen gegen die Hausordnung steht dem Vermieter ein außerordentliches 

Kündigungsrecht zu. Reist der Gast deshalb vorzeitig ab, befreit ihn dies nicht von der Verpflichtung 

zur Zahlung nach Abs. 2 für den verbleibenden Reservierungszeitraum. 

3.) Mit der Übermittlung seiner Daten willigt der Besteller / Gast ein, die Daten elektronisch zu 

speichern. Die übermittelten persönlichen Daten werden absolut vertraulich behandelt, sie werden 

ausschließlich zum Zwecke der Buchung, Reservierung und Rechnungsstellung gespeichert. Der Gast 

ist damit einverstanden Rechnungen und Informationen in Rahmen seines Aufenthaltes per Mail zu 

erhalten. 

4.) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen 

sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller 

sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Mündliche Nebenabreden sind nicht 

getroffen. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Textform. 


